
29.12.10  

GEMEINDE HERBETSWIL   

Gehalts- und Entschädigungsordnung der nebenamtlichen 
Funktionäre der Gemeinde Herbetswil    

Die Gemeindversammlung  

- gestützt auf die §§ 56 Lit. a und 121 Gemeindegesetz vom 16. Februar 1992 
            beschliesst:    

Allgemeine Bestimmungen  

Gemeindeversammlung und Gemeinderat sorgen dafür, dass  

a) die notwendigen Stellen geschaffen werden, um die Aufgaben der Gemeinde   
      ordnungsgemäss zu erfüllen  

b) gute Arbeitsbedingungen und eine leistungsgerechte Bezahlung sichergestellt   
      werden  

c)   in angemessenen Zeitabständen überprüft wird, ob Ämter und Dienststellen noch 
      notwendig, zweckmässig organisiert, leistungsfähig, aufzuheben oder auszubauen   
      sind   

Urnenwahl  

Der Urnenwahl unterliegen die nebenamtlichen Beamtinnen und Beamten gemäss § 14, 
Absatz 6 der Gemeindeordnung.  

Alle übrigen Funktionäre, Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder werden durch 
den Gemeinderat gewählt.       
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Mit Wirkung ab 01.01.2011 gelten die nachfolgenden Gehälter resp. 
Entschädigungen für die nebenamtlichen Funktionäre:   

                          Grundgehalt      zusätzliche Entschädigung  

Gemeindepräsidium Fr.  19'000.00  Fr.  25.00 Telefon pro Monat   

Vizepräsident Fr.   1'650.00      

Gemeindeschreiber/-in Fr.   10'800.00    Fr. 700.00 Büroentschädigung   
        Fr.   25.00 Telefon pro Monat  

Schriftenkontrolle Fr.    4'685.00  

Unterhalt Homepage Fr. 1'170.00          
   

Sitzungsgeld Gemeinderat Fr.         22.00 / Stunde  

Sitzungsgeld Kommissionen Fr. 30.00 pro Sitzung                                                                                                                                   

 

Aktuar Kommissionen         Fr.         40.00 pro Protokoll  

Taggeld ganzer Tag Fr. 154.00  

Taggeld halber Tag Fr. 95.00  

Kilometerentschädigung Fr. 0.65 pro Kilometer  

Friedensrichter Fr.        330.00            

Brunnenmeister Fr. 770.00    

Brunnenmeister  Stv. nach Aufwand  

Abwart Schulhaus Fr. 27'500.00   

Abwart Aussenanlagen Fr.      6'600.00  

Abwartinnen                                                                                                                   
Mehrzweckgebäude                 Fr.      8'000.00  

Abwart Leichenhalle  
und Stellvertreter                     nach Aufwand  Fr. 380.00 Wartegeld    

Abwart Friedhof                      Fr.       2'420.00  

Totengräber nach Aufwand                    Fr. 380.00 Wartegeld  

Ackerbaustellen-Leiter Fr.         790.00 
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Orts-Quartiermeister nach Aufwand  

Reinigung  
- Haltestelle Dorf Fr.    200.00       
- Haltestelle Hammer Fr. 100.00 
- Reinigung Robidogs Fr. 240.00   

Ressorts - Kommissionen  

Baukommission:  
Präsidium Fr.       1'470.00    

Finanz-Planungskommission:   
Präsidium Fr.        530.00  

Feuerwehr:  
Präsident Feuerwehr-  
Kommission Fr. 350.00  
Kommandant Fr.    1'850.00        

    Kommandant-Stv. Fr. 220.00  

Rechnungsprüfungskommission:  
Präsidium  Fr. 320.00  

Wasserkommission:   
Präsidium Fr.         530.00  

Werk-, Umweltschutz- und Friedhofkommission:   
Präsidium Fr. 1'270.00  

Vormundschafts- und Sozialhilfekommission:  
Präsidium Fr.    1'060.00  Fr. 25.00 Telefon pro Monat  
Aktuar Fr.      1'060.00      

** Die Gehälter verstehen sich als Bruttogehälter. Bei Übersteigen der Grenzbeträge werden 
davon die Arbeitnehmer-Beiträge AHV/IV/EO  NBU  BVG in Abzug gebracht.       

Abgangsgeschenke  
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Funktion 4 Jahre 5-8 Jahre 9-12 Jahre 13-16 Jahre Todesfall  
Gemeindepräsident/-in 1  + WB 3 + WB 4 + WB 6 + WB Todesanzeige 

Kranz mit Schleife 
Gemeindepräsident/-in 
nicht mehr im Amt     

Todesanzeige 
Blumenschale 

Vizepräsident/-in 1 + WB 2 + WB 3 + WB 4 + WB Todesanzeige 
Kranz mit Schleife 

Finanzverwalter/-in 1 + WB 3 + WB 4 + WB 6 + WB Todesanzeige 
Kranz mit Schleife 

Gemeindeschreiber/-in 1 + WB 3 + WB 4 + WB 6 + WB Todesanzeige 
Kranz mit Schleife 

Gemeinderat 1 + WB 2 + WB 3 + WB 4 + WB Kranz mit Schleife 
Gemeinderat-Ersatz 1 + WB - - - Blumenschale 
Gemeinde-Funktionär 1 + WB 2 + WB 3 + WB 4 + WB Blumenschale 

  

Kommissionen 4 Jahre 5-8 Jahre 9-12 Jahre 13-16 Jahre Todesfall  
Präsidium - 2 + WB 3 + WB 4 + WB Blumenschale 
Aktuar/-in - 1 + WB 2 + WB 3 + WB - 
Mitglied - 1 + WB 2 + WB 3 + WB - 
Ersatz - - - - - 

  

An Stelle der Goldvreneli kann das Abgangsgeschenk in Form von Bargeld oder REKA-
Checks bezogen werden.   

LEGENDE Zahl  =   Anzahl Goldvreneli  
WB  =  Wein oder Blumenstrauss            

Inkrafttreten  

Diese Gehalts- und Entschädigungsordnung tritt nachdem sie von der Gemeindeversammlung 
beschlossen und vom Departement des Innern genehmigt worden ist, per 1. Januar 2003 in 
Kraft.  

-  Von der Gemeindeversammlung der Gemeinde Herbetswil beschlossen am 28. Januar 2003. 
- Vom Departement des Innern genehmigt mit Verfügung vom 24. Februar 2003. 
-  Aktualisierung der Entschädigungen beschlossen durch die Gemeindeversammlung          

vom 16. Dezember 2010.   

Der Gemeindepräsident:                            Die Gemeindeschreiberin: 
Stefan Müller  Gabriela Huber  
             


